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 Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes;  
Umbenennung öffentlicher Verkehrsflächen und Umnummerierung von Gebäuden gemäß 
Satzung der Stadt Passau vom 10.07.1973 

 
 

Straßen- und Hausnummernänderungen bzw. Hausnummernvergabe 
 

 
Fl.Nr. 
Gemarkung 

 bisherige Straßen- 
u. Hausnummern- 
bezeichnung 

neue Straßen-  
u. Hausnummern-  
bezeichnung 

415/1 
Haidenhof 
 

 Vornholzstraße 40 
 

Vornholzstraße 40 
Vornholzstraße 40b 

415/2 
Haidenhof 
 

 Vornholzstraße 40a Vornholzstraße 40a 
Vornholzstraße 40c 

 
___________________________________________________________________ 
Passau, 14.10.2021 
 
STADT PASSAU 
 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
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Plan verkleinert dargestellt 
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 Vollzug der Baugesetze;  
Antrag von Herrn Dr. Maximilian Maier, Stephanstraße 16, 94034 Passau auf 
Baugenehmigung zum Neubau einer Wohnanlage (21 WE) bestehend aus 5 
teilunterkellerten Mehrfamilienhäusern; Tektur bzgl. Entfall der TG, lediglich Haus D + B + E 
werden unterkellert, Änderung Wohnungsgrundrisse im EG um überdachte Stellplätze vor 
den einzelnen Häusern realisieren zu können; Haus E: zusätzliche Wohnung im EG und aus 
einer großen Wohnung werden zwei kleinere im 2. OG, auf Flur-Nrn. 47/4 und 49 der 
Gemarkung Hacklberg. 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die Nachbarn. 
Mit Bescheid vom 18.10.2021 (BA-Nr. T-351-2021) wurde der o. g. Bauantrag in nachfolgender 
Form (verkürzt dargestellt) genehmigt: 
 
1. Für das o. g. Bauvorhaben wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk verse- 
  henen Bauvorlagen unter Auflagen eine Baugenehmigung erteilt. 
 
 

R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Re-
gensburg schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen1.Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger/die Klägerin, die Beklagte (Stadt Passau) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 

HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

1. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

2. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid vor Erhebung der Klage Widerspruch einzulegen. 
 

3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten in-
folge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Hinweis: 
 
Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentümer 
benachbarter Grundstücke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die 
heutige öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen 
sind. Die Zustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt 
(Art. 66 Abs. 2 BayBO). 
 
Die Baugenehmigung liegt in Zi-Nr. 105, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Passau, den 18.10.2021 
 
STADT PASSAU 
 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
  



 

 711 

 
  



 

 712 

 
  



 

 713 

 
  



 

 714 

 


	INHALT SEITE
	Straßen- und Hausnummernänderungen bzw. Hausnummernvergabe

